
Verlangen gemäß § 53 Abs. 5 VO-UA 

auf Verlängerung der Dauer des ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschusses 

Die unterfertigten Abgeordneten, die die Einsetzungsminderheit des Untersuchungsausschusses 

gemäß § 33 GOG-NR betreffend Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder 

(ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss) darstellen, verlangen gemäß § 53 Abs. 5 VO-UA die 

Verlängerung der für den Untersuchungsausschuss geltenden Frist gemäß § 53 Abs. 1 VO-UA um 

sieben Wochen und fünfTage . 
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